
W - Capit . Joseph II.

(ärt. XI .)
§ . XX . ^

(2n vorigen und künftigen Zeiten .)

Dergleichen Bewilligung je¬
doch für das künftige von Chur¬
fürsten , Fürsten und Standen
ertheilet werden sollen.

§. XXI . * *

(Der Churfürsten Zuziehung zu allen
wichtigen Reichs - Sachen. )

Wir sollen und wollen auch in
wichtigen Sachen , so das Reich
betreffen , und von hoher ? rseju-
äir und weitem Aussehen seynh,
bald Anfangs deren Churfärsten,
als Unserer innersten Rathen,
Gedancken vernehmen , auch nach
Gelegenheit der Sachen , Für¬
sten und Standen Rathbeden-
ckens Uns gebrauchen , und ohne
dieselbe hierinnen nichts vorneh¬
men.

^ rticnluL XU.

§ . I . ( XXI)

(Ergänz - und Erhaltung der Reichs-
Crayse .)

Auch sollen und wollen Wir
die Ergänzung deren Reichs-
Craysen , wann es immittelst
nicht geschehen , beförderen und
nachdrücklichst besorgen , daß de¬
nen selben keine von Alters ein¬
verleibt gewesene Stände und
Lande entzogen und abgerissen
werden , noch sich davon eigen¬
willig selbst entziehen , und einem

N . CapLt. Leopold U. und
Franz H.
( /tit. XI.)

§ . 20. »

( In zukünftigen Zeiten . )

Dergleichen Bewilligung je¬
doch für das künftige von Kur¬
fürsten , Fürsten und Ständen
ertheilet werden sollen.

§ . 21 . 2*

( Der Kurfürsten und dann der übrigen
Stände Zurathziehung . )

Wir sollen und wollen auch in
wichtigen Sachen , so das Reich
betreffen , und von hoher Präju¬
diz und weitem Aussehen sind,
bald anfangs der Kurfürsten , als
Unserer innersten Räthe , Ge¬
danken vernehmen , auch nach
Gelegenheit der Sachen , Für¬
sten und Stande Rathbedenkens
Uns gebrauchen , und ohne Die¬
selben hierinn nichts vornehmen.

^ rticulur XII.
§ . r . (XX !)

( Ergänzung und Erhaltung der Reichs¬
kreise.)

A h sollen und wollen Wir
die Ergänzung der Reichskreise,
wenn es immittelst nicht gesche¬
hen , befördern , und nachdrück¬
lichst besorgen , daß denselben
keine von Alters einverleibt ge¬
wesene Stande und Lande entzo¬
gen und abgeriffen werden , noch
sich davon eigenwillig selbst ent¬
ziehen , und einem andern Reichs¬

kreise

Project der perpetuirlLcherr
W CapLt.

^ rtieulur XU.

§. i . Auch soll und will der
regierende Römische Kayser die
Ergänzung der Reichs -Craysen,
wann es immittelst nicht gesche¬
hen , befördern , und zu dem
Ende denen Crayßausschreiben-
den Fürsten , und wann es die
Nothdurft erfordert , denen an¬
dern hohen Crayßämtern die
würckliche Hand bieten,

§. z . auch nicht hindern , son¬
dern vielmehr daran seyn , daß

sie,



ErZVämma et ^ koniis krin-
erpum.

(^ rr . XII )

„ bleiben , als das Kurfürstliche
„ OolleZmm nimmermehr wird

„ darthun können , daß es jemal
„ Kons Imperii mit Ausschluß der

„ übrigen Stande zu veräußern,
„ für sich allein befugt gewesen
» ftp.

K
§ . 20.

S . §. Iß.

»*
U'

S . §. 19

Hrticulus XN.

( Monitum . )
Der regierende Kaiser soll da¬

hin sehen , daß die gegen Xlstri-
culsnr lmxerü in dem Schwäbi¬
schen Kreiß eximirte Stande ra-
tivne der Kreiß krsellZnäoruna
solchem restituiret werden , in¬
gleichen daß die bißhero derKreiß-
Praestativnen halber im Streit

gewesene immediateStiffter,
^ err-

ReLchsstadtische Oravamina
et

(^ rt . Xtt .)

höhet werden wollen ; so muß
man ehrerbietigst vorstellen , daß
dergleichen Steuern nur nach
dem hergebrachten Mänzfus zu
bezahlen , folglich l Pfund Pfen¬
nig nicht über i fl. 8 kr . 4 Hll.
r Pfund Heller zu 34 kr. 2pf.
in Current -Münz , und der Gul¬
den höher nicht als zu 60 kr. ge¬
rechnet , auch alle Erhöhungen
gegen die alte Observanz abge¬
stellt werden , und die von dergl.
Steuern ganz befreiten Städte
bey ihrer Immunität gelassen
werden.

s z

Beschwerden und Wünsche
des Schwäbischen Reichs-

Kreises.
Städten , wo sie weder abgelö-
ftt , noch verpfändet worden , in
neuern Zeiten auf den drei - bis

vierfachen Merth erhöhet , ja
wohl gar gegen Städte , die da-

g§<M .? gebührende Vorstellung ge-
than , der Reichs -Fiftal aufge¬
rufen worden ; so muß das

Reichs -Städtische Kollegium bit¬
ten , sö ^ rt . XI . § . 16 . die Vor¬

sehung zu thun , daß keine Reichs-
! Stadt anders , als nach dem von

8eculi5 hergebrachten Fus zu be¬

zahlen angehalten . , folglich r

Pfund Pfen . zu i fl . 8 kr. i pf.

Heller aber zu 34 kr. 2 Heller in

jedesmaligem Reichs -Werth an-

gesezt , auch der Gulden höher

nicht , als wie er in älkern Zei¬

ten gestanden , gerechnet , und

was neuerlich dagegen eiigefuhrt

worden , wieder abgestelet werd/^



G . Capit . Joseph II. .

sLrt . XII .)
andern Reichs - Crayß zum Ab-

bruch dessen , worinn sie einge¬

sessen , als Crayß - Stand eige¬
nen Willens gegen die ehevorige
Rcichs -Matrikulen sich zu wen¬
den.

§ . II.
( Reichsgutachten deswegen und Ranu-

teoenr der rsüituirten .)

Gestalten Wir wegen der

Wiederherbeybringung , auch Er¬

gänzung deren Reichs -Craysen,
bewanden Dingen nach , ein

Reichsgutachten erforderen , und

dahin sehen wollen , daß die also
reüituirte Crayß und Stände
bey ihrer wohl hergebrachten
Frey

'
tzeit und Reichs - lmmeäie-

tat umekräncket gelassen , fort alle
2ttentir ->e Thätlichkeiten Und Zu-
tnuthunKn fordersamssabgeschaf-
fet werden , un < zu dem Ende-
denen Crayfausschreiöenden Für
sten , und winn es die Nothdurft 7
erforderet , deren anderen hohen i
Crayß - Aemtem die würckliche!
Hand bieten.

§. m . (7XH)
(Crayß-Verfasst«gen.)

Wollen auch nicht hinderen,
sondern vielmehr darar seyn , daß.
sie , laut lnlirmnenti Lscis und
der Reichs - Lonttiiutioien in

Verfassung gestellet , und darinn
beständig erhalten , und aller das,
wasin der Lxecutiom -Ordnung

und

N . Capit . Leopold N .
'
und

M

Art . XII .)

kreise zum Abbruch dessen, wor¬
inn sie eingesessen , als Kreisstand

eigenen Willens gegen die ehevo¬
rige Reichsmatrikel sich zu wen¬

den.

§ . 2.

(Reichs - Gutachten darüber .)

Gestalten Wir wegen der Wie¬

derherbeibringung , auch Ergän¬

zung der Reichskreise , bewand-

ten Dingen noch ein Reichögut-

achten erfordern , und dahiwsehen
wollen , daß die also restituirten

Kreise und Stände bei ihrer

wohl hergebrachten Freiheit und

Reichsimmedietät ungekränket

gelassen , fort alle attentirte < hät-

lichkeiten und Zumuthungen for-

dersamst abgeschast werden , und

m dem Ende den krcisausschrei-
benden Fürsten , und wenn es die

Nothdurft erfordert , den andern

hohen Kreisamtern die wirkliche

Hand bieten.

H . Z . (XXII)
( Kreis - Verfassung .)

Wollen auch nicht hindern,
sondern vielmehr daran seyn, daß

sie laut Inlirnnrenti kacis und

der Reichskonstitutionen in Ver¬

fassung gestellet , und darinn be¬

ständig erhalten , und alles das,
was in der (Aekutionsordnung

und

Project der perpeluirlicheu
W . Capit.

sie , laut Inlkrulnenti kseis und
der Reichs - Lonliitutionen , in

Verfassung gestellet , und darin¬

nen beständig erhalten , und al¬
les das , was in derLxecutions-

Qrdnung und deren Verbesserung
versehen , gebührend beobachtet
werde,

§ . 5 . wie er dann in der

Reichs - Lxscutions - .und Creyß-
Qrdnung nichts ändern will , oh¬
ne was gedachter Lxecution «-

Ordnung halber auf allgemeinen
Reichs -Tag don allen Ständen
beliebt und geschlossen werden

möchte.

§. 6 . Will gleichfalls die or-
äiusri Reichs -Deputation in ih¬
rem Stand unverrückt lassen,

. und darinnen weder an denen
verordnten Personen , oder auf¬

sgetragenen Rechten und andern
! nichts ändern , es sey dann , daß
solches ebenmässig auf öffentlichen
Reichs -Tägen von denen gesamm-
ten Churfärsten , Fürsten und
Ständen . geschehe»



Oravamina et Monika krin-
cipum.

(^ it . Xll .)
Herrschafften , oder andere aus¬
ser dem Reichs -Ritterschaftlichen
nexu stehende Güther , stch von
denen Kreiß -oneridus nicht aus¬
nehmen , noch entziehen , son¬
dern zu dem Kreiß kontribuiren
sollen^

Reichsstädtische Oravamina
et ^lonita.
(^rt. XU .)

Beschwerden und Wünsche
des Schwäbischen Reichs-

Kreises.

v

<XXH)
§ . 3 . -)

( Zusatz . )
Wollen auch nicht hinderen,

sondern vielmehr daran seyn, daß
ste laut InNrumenti ksciL und
der Reichs - OolMtmioiren in
Verfassung gestellet , und darin
beständig erhalten , und alles das,

was

^ kok verbL : Und deren Verbes¬
serung r »«iäLtur : vom Jghketc.

I rM



/
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W . Capit . Joseph ll.

(^ rt. XII .)
und deren Verbesserung versehen , gebührend
beobachtet ; ,

z . iv.
(Verbotteue EinmischungderReichs - Gerichte irr Crayß-

Gachen.)
Denen Reichsgerichten aber keineswegs gestat¬

tet werde, in die in .-.ere Kriegs - Livil - undOsco-
nomische Verfassur gen derer Reichs - Craysen
Hand einzuschlagen , darüber auf einigerley Weiß
zu erkennen, oder wohl gar kroeeüe ausgehenzu

(Verbottene Aenderung der Cruyß - und Lx-cutlvur -Ord-
nung rc .)
Wie Wir dann in derReichs-Lxecutionz- und

Crayß-Ordnung nichts anderen wollen , ohne was
gedachter Lxscution8 -Ordnung halben auf allge¬
meinen Reichs -Tage von allen Ständen beliebet
und geschlossen werden mögen , und daß die lezte
Hand an die kevillon derselben (wann solche nicht
immittelst zu Stande gebracht worden , geleget
werde), Wir vielmehr möglichst befördern wollen.

§ . VI.
(Herftekl - und Erhaltung deroräiorki Reich--v -kut,tion .)

Wollen gleichfalls die orckinsrie Reichs -Depu¬
tation nicht nur auf dem Reichs-Tage wiederum
in ihren Reichs- Lonttitutionsmassigen Stand,
Ordnung und äKivität sezen , sondern auch die¬
selbe darinn ohnverruckt lassen und erhalten , auch
darunter weder an denen verordnten Personen,

< noch

N . Capit . Leopold U. und Franz H.
- - ^

^ -
'

(^ rt. XU.)
und deren Verbesserung versehen , gebührend
beobachtet. ^ ^

S . 4 . .
(Der Reichsgerichte Betrage» iu Kreissachen.)

Den Reichsgerichten aber keineswegs gestattet
werde , in die innern Kriegs - Civil - und ökono¬
mischen Verfassungen der Reichskreise Hand ein¬
zuschlagen , darüber auf einigerlei Weise zu er¬
kennen , oder wohl gar Processe ausgehen zu
lassen.

z . z . (xxill)
(Reichserekution und Kreisordnung .)

Wie Wir dann in der Reichsexekutions - und
Kreisordnung nichts andern wollen, ohne was ge¬
dachter Exekutionsordnung halber auf allgemei¬
nem Reichstage von allen Standen beliebet und
geschlossen werden möge , und daß Wir vielmehr
möglichst befördern wollen , daß die lezte Hand
an die Revision dieser Exekutionsordnung gele¬
get, und dieselbe in einen solchen Zustand gebracht
werde , daß der Endzweck der allgemeinen Sicher¬
heit und Wohlfartdadurch vollkommenund dauer¬
haft errichtet werde, zu dem Ende Wir auch bald
nach angetrettener Unserer kaiserlichen Regierung
zur endlichen Berichtigung dieser so dringenden
Reichöangelcgenheit , bei der allgemeinen Reichs¬
versammlung das Erforderliche veranlassen und
befördern wollen.

r. s.
(Ordlnalre Reichsdeputatlon)

Wollen gleichfalls die ordinaire ReichSdeputa-
tion nicht nur auf dem Reichstage wieder in ihtz
reu reichskonstitutionsmaßigen Stand , Ordnung
und Aktivität sezen> sondern auch dieselbe darinn
unverrückt lassen und erhalten , auch darunterwe¬
der an den verordnten Personen, . Mch aufgetra-

-enen



GkavammL et monitL krmeixum.

( ^ rt . XU .)

was in der Lxeeut !ons >Ordnung und derer Ver¬

besserung vom Jahr 167z . und derselben
von Kaiserl . M . begnehmigten Haupt¬
punkten, und
b/rcae nach hin weiters zu Stande gekom¬
menen Reichsschlüssen versehen , gebüh¬
rend beobachtet.

(XX!!!)
§ - S - *)-

(Ansatz .)
Wie Wir dann in der Reichsexekuttons - und

Kreisordnung nichts ändern wollen , ohne was

gedachter Exekutionsordnung halber auf allgemei¬
nem Reichstage von allen Ständen beliebet und

geschlossen werden möge , und daß Wir vielmehr
möglichst befördern wollen , daß die letzte Hand
« n die Revision und zu Einbringung der

dahin eins ch lagen d^ n Lttoaak M-
b/irm -r weiter zu Stand gekommenen
Reichsschlüssen , wie auch wegen der
des Verfahrens wider die Stände
des Reichs in Bannsachen im Jahr
1711 . angenommenen , und nachher
von Kaiserl . Maj . genehmigten Kon¬

stitution dieser Exekutionsordnung geleget und

dieselbe in einen solchen Zustand gebracht werde,
daß der Endzweck der allgemeinen Sicherheit und

Wohlfahrt dadurch vollkommen und dauerhaft er¬
richtet werde ; zu dem Ende Wir auch bald nach
angetretener Unsrer kaiserl . Regierung zur endli¬

chen Berichtigung dieser so dringenden Reichsan¬
gelegenheit , bey der allgemeinen Reichsversamm¬
lung daS Erforderliche veranlassen und befördern
wollen.

S) „kok verb- -. Die Revision , Lääittur ; Und zu Ein-
hringuns etc .«,



H4

W . Caplt . Joseph H.

(ärt . XII .)
noch aufgetragenen Rechten und
andern etwas andern , es feye
dann , daß solches ebenmäßig auf
öffentlichen Reichs -Tagen von de¬
nen gesammten Churfärsten , Für¬
sten und Ständen geschehe»

§ . VII.
(Kayserliche Rechte dabey .)

Doch vorbehaltlich der , denen

Römischen Kayseren bey derglei¬
chen Deputation « - Conventen,
vermög deren Reichs -Sazungen
zukommender Autorität und mit¬

telst deren Kayserlichen Commis
iarien mit denen Ständen für-
gehendcr Vergleichung , aller-

maffen bey Reichs -Tägen üblich
und herkonuntich.

^ . rticulu « XHC

§ . I.

( Ansezung ner,er Reichs -Tage .)

Ferner sollen und wollen Wir,
wann vermählen eins die Comi-
tia eelliren sollten , wenigst alle

zehen Jahre , und sonsten so oft
es die Sicherheit und Zustand
des Reichs , oder einiger Cray-
sen Nothdurft erforderet , mit
Nonien « deren Churfürsten , oder
da Uns die Churfürsten darum
anlangen , und erinnern , einen

allgemeinen Reichs - Tag inner¬

halb des Reichs teutscher Nation

halten , und also Uns mit denen-

N . Capit . Leopold il . und
Franz il.
(Lrt. XII .)

genen Rechten und andern etwas
ändern , es sey dann , daß sol¬
ches ebenmäßig auf öffentlichen
Reichstägen von den gesammten
Kurfürsten , Fürsten und Stän¬
den geschehe.

r. 7.
( Kaiserliche Rechte dabei .)

Doch vorbehaltlich der , den

römischen Kaisern bei dergleichen
Deputationskonventen , vermög
der Reichssazungen zukommen¬
den Authorität , und mittelst der
Kaiserlichen Kommissarien mit
den Ständen fürgehender Ver¬
gleichung , allermassen bei Reichs¬
tägen üblich und herkömmlich.

^ rticulu « XIII.
§ . i.

( Ansezrtng der Reichstage . )

Ferner sollen und wollen Wir,
wenn dermaleins die Comitis zes-
stren sollten , wenigstens alle zehn
Jahre und sonst , so oft es die
Sicherheit und Zustand des
Reichs oder einiger Kreise Noth¬
durft erfordert , mit Konsens der
Kurfürsten , oder da Uns die
Kurfürsten darum anlangen und
erinnern , einen allgemeinen
Reichstag innerhalb deS Reichs
deutscher Nation halten , und al¬

so Uns mit denselben jedesmal
vor

Projeck der perpetuirlichey
W . Capit.

^ rtr' culu « XIII.

§ . i . Ferner soll und will der

erwehlte Römische Kayser also-
bald im ersten Jahr seiner ange-
trettenen Regierung , hernachev
aber wenigst alle i o Jahre , und

sonsten , so offt eSdi § Sicherheit
und Zustand des Reichs oder

einiger Creysen Nothdurft erfor¬
dert , mit Consens der Churfür¬
sten , oder da ihn die Churfär-
sten darum anlangen , und erin¬
nern , einen allgemeinen Reichs-
Tag innerhalb des Reichs Teut¬

scher Nation halten , und also
sich mit denenselben jedesmahlS

vor
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